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RS OGH 1966/11/17 2Ob313/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1966

Norm

ABGB §1304 BIIb

EKHG §11

Rechtssatz

Wenn ein Personenkraftwagen - Lenker zwecks späteren Linksabbiegens die linke Fahrbahnhälfte trotz Gegenverkehr

benützt, sodann kein Ausweichmanöver vornimmt, sondern erst im letzten Moment bremst und hiedurch die

Fahrbahn blockiert, ist eine Verschuldensteilung 7 : 1 zugunsten des Unfallsgegners gerechtfertigt, der nicht sofort eine

starke Bremsung eingeleitet hat.
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